Beispiel A: Beschreibend (Zürich)





Effizienz in der Verwaltung
Die Reform der Verwaltung wird als ein dauernder Optimierungsprozess angesehen, der in den kommenden Jahren mit grosser Energie vorangetrieben wird. Der Ansatz der wirkungsorientierten Verwaltung (WOV) hat eine effiziente, prozessorientierte und schlanke Verwaltung zum Ziel, die gleichzeitig dienstleistungsorientiert und bürgernah ist.

Beispiel B: Sehr konkret (Knonau)

http://www.knonau.ch/sw489.asp
Turnhalle 
Sofort nach Amtsantritt der neuen Schulpflege sollen mit ihr Gespräche aufgenommen und eine Baukommission gebildet werden. Beabsichtigt ist, der Gemeindeversammlung bereits im kommenden Februar einen Projektierungskredit zu beantragen und im Dezember 2003 das Projekt zur Abstimmung zu bringen. 
Beispiel C: Aus dem Leitbild abgeleitet (Hombrechtikon)
http://www.hombrechtikon.ch/legislaturziele.html

	Legislaturziele des Gemeinderates für die Amtsdauer 2002-2006

	Leitbild: Gemeindeentwicklung
Leitsatz:
In Hombrechtikon erwartet Sie ein sanftes Wachstum von Wohnraum und Arbeitsplätzen, was wir mit ausgewogenen Rahmenbedingungen fördern. Dabei tragen wir zu unseren natürlichen Lebensgrundlagen wie Seen, Wiesen und Wäldern Sorge.

	Strategische Zielsetzung:
Wir sind dafür besorgt, dass die Attraktivität der Verbindung des Gebiets „im Zentrum“ mit dem Gebiet „Dörfli“ erhöht wird.
	Massnahme:
Erarbeiten eines entsprechenden Konzepts. 


Beispiel D: Zielsetzungen und Massnahmen (Neuhausen am Rheinfall)
http://fm.netfactory.ch/neuhausen/legislaturziele_6.html
	6.1.1
	
	Zielsetzungen

	
	
	

	
	
	Das auf das Schuljahr 2000/2001 eingeleitete Projekt „Effiziente Schulstrukturen“ wird weiter vorangetrieben und laufend angepasst. Die Effektivität im Bereich Schulbehörde und Schulleitung wird weiter verbessert.

	
	
	

	
	
	Die Schulbehörde leitet die Schule strategisch, formuliert den Leistungsauftrag, legt die Rahmenbedingungen fest und stellt die Qualität des Systems sicher (LQS/SLQ).

	
	
	

	
	
	Die Schulleitung ist die Entscheidungsebene für die operativen Belange und setzt die strategischen Ziele der Schulbehörde um. Sie überprüft und leitet weitere Schritte zur Schulentwicklung ein, wie Blockzeiten, unterstützende Sozialarbeit, Globalbudgetierung. Die Zusammenarbeit Schule – Eltern wird vermehrt gefördert.

	
	
	

	6.1.2.
	
	Massnahmen

	
	
	

	6.1.2.1
	
	Die Ausbildung und Weiterbildung der Schulleiter wird im Hinblick auf eine grössere Autonomie der einzelnen Stufen weiter gefördert.

	6.1.2.2
	
	Die Teamentwicklung wird durch die ausgebildeten Schulleiter weitergeführt.

	6.1.2.3
	
	Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Stufen und den Lehrkräften wird gefördert.

	6.1.2.4
	
	Schaffung geeigneter Informatikräume mit der notwendigen Hard- und Software.

	6.1.2.5
	
	Entwicklung einer Schuladministrationssoftware, welche die Abläufe vereinfacht und die Daten zentral verwaltet.

	6.1.2.6
	
	Renovation Turnhalle Rosenberg.

	6.1.2.7
	
	Etappierte Gesamtsanierung Schulanlage Gemeindewiesen 1 und 2 (2002 - 2007).

	6.1.2.8
	
	Sanierung Kindergarten Waldpark.


Beispiel E: Mit Controlling (BEATENBERG 2003 – 2006)

http://www.beatenberg.ch/Seiten/Legislaturziele.htm
	2. Finanzen
Das Ressort Finanzen wird sich aktiv dafür einsetzen, dass die folgenden Ziele bis zum erwähnten Zeitpunkt erreicht sind: 
	 
	 Stand 2004

	I. 
	Beatenberg hat ab Ende 2003 wieder eine funktionierende Finanzverwaltung.
	 
	 

	
	o 
	Die Finanzverwalterstelle ist ab Mitte 2003 mit einer qualifizierten Person besetzt.
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Juni 2003 

	
	o 
	Ab Ende 2003 ist ein effizientes Ablagesystem eingerichtet.
	 
	i. A. Ende 2004 

	
	o 
	Für die Finanzabteilung wird bis Ende 2004 ein Funktionendiagramm erstellt.
	 
	i. A. (> OHB) 

	
	o 
	Ab 2005 ist ein Internes Kontrollsystem (IKS) eingerichtet.
	 
	 

	II. 
	Vermögen und Schulden Beatenbergs ab 2004 optimal bewirtschaften
	 
	 

	
	o 
	Die Finanzen werden nach den Rahmenbedingungen des Gemeindegesetzes geführt und bewirtschaftet.
	 
	 

	
	o 
	Die Renditen werden optimiert durch
- Neue Bewertung der Liegenschaften und Beteiligungen
- Vermietung der Liegenschaften im Finanzvermögen mit moderaten ortsüblichen Mietzinsen
- Richtlinien zur Nutzung von Verwaltungsvermögen (Benutzungsgbühren)
	 
	
i.A.

	III. 
	In den einzelnen Abteilungen Kostenwahrheit verbessern

	
	 
	o Für die internen Verrechnungen wird ein Konzept erstellt und ab 2005 umgesetzt.
	 
	 

	IV. 
	Die finanzwirksamen Entscheide transparent machen
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laufend

	
	o 
	Die Entscheide werden kommuniziert.
	 
	 

	 
	o
	Interessierte Kreise werden einbezogen.
	 
	 

	 
	o
	Das beschliessende Organ wird über Finanzierung, Folgekosten und Tragbarkeit informiert.
	 
	 


